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Verordnung zur Regelung einer Übergangszahlung an 
Beamte (Übergangszahlungsverordnung)

Vom 23. Juli 1975

 

Folgende durch § 1 Absatz 2 Nummer 2 des Landesbesoldungsgesetzes in der Fassung vom 16. 
Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in Landesrecht übergeleitete, auf Grund des Bundesbesoldungsge-
setzes erlassene Rechtsverordnungen des Bundes jeweils in der am 31. August 2006 geltenden 
Fassung gelten (gemäß § 92 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 
310, ber. S. 642)) bis zum Inkrafttreten jeweiliger neuer Rechtsverordnungen fort, soweit sich 
aus diesem Gesetz oder auf Grund sonstiger landesrechtlicher Bestimmungen nichts anderes er-
gibt; unberührt bleiben landesrechtliche Bestimmungen, die seit dem 1. September 2006 erlas-
sen wurden:

§ 1 
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Gewährung einer Übergangszahlung an Beamte des einfachen 
und mittleren Dienstes, die im Dienst eines öffentlich-rechtlichen Dienstherrn (§ 29 Abs. 1 Bun-
desbesoldungsgesetz) vom Arbeitnehmerverhältnis in das Beamtenverhältnis übernommen wor-
den sind und deren Nettobezüge nach der Übernahme in das Beamtenverhältnis geringer sind 
als die Nettobezüge, die zuletzt im Arbeitnehmerverhältnis gewährt worden sind.

 

(2) Eine Übergangszahlung wird an Beamte in Laufbahnen mit folgenden Eingangsämtern ge-
währt:

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 5

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrgv/rechtsverordnung/01062013-verordnung-zur-regelung-einer-uebergangszahlung-beamte
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2013-s234


1. Im Bereich des Bundeseisenbahnvermögens:

Betriebsaufseher,

Bundesbahnschaffner,

Triebwagenführer,

Bundesbahnassistent,

Reservelokomotivführer,

Technischer Bundesbahnassistent,

Werkführer;

2. im Bereich der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost:

Technischer Regierungsobersekretär;

3. im Bereich des Bundesministers der Verteidigung:

Panzerwart, Betriebsaufseher,

Regierungsassistent im Fernmeldedienst sowie in der Fernmelde- und elektronischen Aufklä-
rung,

Technischer Regierungsassistent bei den Marinearsenalbetrieben und bei den Erprobungsstellen 
der Bundeswehr;

4. im Bereich der Bundeswirtschaftsverwaltung:

Technischer Regierungsassistent bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, der Bundes-
anstalt für Materialprüfung, der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und dem 
Bundesinstitut für chemisch-technische Untersuchungen;

5. im Bereich eines Landes, wenn die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 Satz 2 des Bundesbesol-
dungsgesetzes für den gesamten Landesbereich erfüllt sind:

Aufseher, Betriebsgehilfe, Oberbetriebsgehilfe, Wart, Assistent, Meister oder Werkführer im 
staatlichen und kommunalen Werk- und Betriebsdienst, Hafen- und Schleusendienst sowie bau-
technischen Dienst,

Assistent im staatlichen und kommunalen Gesundheitsdienst, Krankenpfleger, Krankenschwes-
ter,

Assistent im allgemeinen Aufsichtsdienst bei den Justizvollzugsanstalten.

Eine Übergangszahlung wird nur gewährt, wenn der Zugang zu den genannten Laufbahnen aus 
dem Arbeitnehmerverhältnis unmittelbar in das Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen erfolgt.
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§ 2 
Höhe der Übergangszahlung

(1) Die Übergangszahlung wird in Höhe des Dreizehnfachen des Unterschiedsbetrages gewährt, 
um den die monatlichen Nettobezüge im Beamtenverhältnis geringer sind als die monatlichen 
Nettobezüge im Arbeitnehmerverhältnis. Sie beträgt höchstens 1.533,88 Euro.

 

(2) Beträgt der Unterschiedsbetrag monatlich 5,11 Euro oder weniger, wird eine Übergangszah-
lung nicht gewährt.

§ 3 
Vergleichsberechnung

(1) Der Unterschiedsbetrag wird ermittelt, indem die Nettobezüge einander gegenübergestellt 
werden. Zur Ermittlung der Nettobezüge sind die Bruttobezüge im Arbeitnehmerverhältnis um die 
darauf entfallenden Beträge der Lohn- und Kirchensteuer sowie der Sozialversicherungsbeiträge 
einschließlich der Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit und die Bruttobezüge im Beamtenver-
hältnis um die darauf entfallenden Beträge der Lohn- und Kirchensteuer sowie die angemesse-
nen Aufwendungen für eine private Krankenversicherung oder die Aufwendungen für eine frei-
willige Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse zu vermindern. Maßgebend sind die Brut-
tobezüge, die im Monat der Übernahme gezahlt worden sind oder zu zahlen gewesen wären, 
wenn das Arbeitnehmerverhältnis oder das Beamtenverhältnis den ganzen Monat bestanden 
hätte. Eine bei weiterem Verbleiben im Arbeitnehmerverhältnis anstehende Höhergruppierung im 
Monat der Übernahme ist nicht zu berücksichtigen. Lohn- und Kirchensteuer richten sich nach 
den persönlichen Merkmalen des Bezügeempfängers.

 

(2) Bei den Bruttobezügen im Arbeitnehmerverhältnis sind zu berücksichtigen:

1. bei Übernahme aus dem Arbeiterverhältnis:

Monatslohn, im Bereich des Bundes und der Länder Monatsregellohn, im Anwendungsbereich 
des Bundesmanteltarifvertrages für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G 
II) Monatsgrundlohn gem. § 67 Nr. 26b BMT-G II,

örtlicher Sonderzuschlag,

allgemeine Zulage,

Sozialzuschlag,

Leistungslohnbestandteile im Bereich des Bundeseisenbahnvermögens und im Bereich des Bun-
des,

Erschwerniszulagen im Bereich des Bundeseisenbahnvermögens
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Gefahren- und Erschwerniszuschläge gem. § 29 Abs. 1 des Mantel-Tarifvertrages für Arbeiter 
des Bundes - MTB II - oder des Manteltarifvertrages für Arbeiter der Länder (MTL II),

Erschwerniszuschläge nach § 23 Abs. 1 BMT-G II, im Falle der Pauschalierung der in dem Pau-
schalbetrag enthaltene Anteil der Erschwerniszuschläge;

2. bei Übernahme aus dem Angestelltenverhältnis:

Grundvergütung,

Ortszuschlag,

örtlicher Sonderzuschlag,

allgemeine Zulage, Technikerzulage, Programmierdienstzulage,

Zulage entsprechend Nr. 12 der Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B (Anlage 
I zum Bundesbesoldungsgesetz),

Zulagen nach § 13 Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 Buchstabe d des Tarifvertrages für die Angestellten der 
Deutschen Bundesbahn, soweit nicht bereits vorstehend aufgeführt,

Zulagen nach dem Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Nr. 1 Buchstabe c 
des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) vom 11. Januar 1962,

Zulagen nach den Protokollerklärungen zur Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst 
(Anl. 1b zum BAT).

Die Leistungslohnbestandteile, Erschwerniszulagen, Gefahren- und Erschwerniszuschläge nach 
Satz 1 Nr. 1 sind zusammen mit höchstens 15 vom Hundert des im Übernahmemonat zugrunde zu 
legenden Monatslohns, Monatsregellohns oder Monatsgrundlohns zu berücksichtigen. Der Vom-
hundertsatz ist das Verhältnis, in dem die in den letzten 12 Monaten vor dem Monat der Über-
nahme insgesamt gezahlten Leistungslohnbestandteile, Erschwerniszulagen, Gefahren- und Er-
schwerniszuschläge zu den in demselben Zeitraum insgesamt gezahlten Monatslöhnen, Monats-
regellöhnen oder Monatsgrundlöhnen stehen. Bei der Zusammenfassung der gezahlten Monats-
löhne, Monatsregellöhne oder Monatsgrundlöhne bleiben Tage außer Betracht, an denen der Ar-
beitnehmer krank war, sich in Urlaub oder Ausbildung befand oder Dienstbefreiung unter Fort-
zahlung der Bezüge erhielt; in jedem Fall sind jedoch mindestens drei Monate zugrunde zu le-
gen. Werden auf Grund von Fortzahlungsbestimmungen im Tarifbereich regelmäßig Vomhun-
dertsätze der Leistungslohnbestandteile, Erschwerniszulagen, Gefahren- und Erschwerniszu-
schläge festgestellt, so treten die zum Zeitpunkt der Übernahme für den Tarifbereich geltenden 
Vomhundertsätze an die Stelle der nach Satz 3 und 4 zu ermittelnden Vomhundertsätze; bei den 
Erschwerniszulagen oder Erschwerniszuschlägen nicht zu berücksichtigende Bestandteile sind 
entsprechend pauschal abzusetzen; Satz 2 ist zu beachten. Die Sätze 2 bis 5 gelten entspre-
chend, wenn Leistungszulagen, Erschwerniszulagen oder Erschwerniszuschläge nach Satz 1 Nr. 
2 gezahlt worden sind. An die Stelle des Monatslohns, Monatsregellohns oder Monatsgrundlohns 
tritt die Grundvergütung zuzüglich Ortszuschlag der Stufe 2 und örtlichem Sonderzuschlag.
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(3) Bei den Bruttobezügen im Beamtenverhältnis sind Grundgehalt, Ortszuschlag, örtlicher Son-
derzuschlag, Amts- und Stellenzulagen, Erschwerniszulagen ohne die Zulage für Dienst zu un-
günstigen Zeiten zu berücksichtigen, die Erschwerniszulagen jedoch mit höchstens 15 vom Hun-
dert des Betrages aus Grundgehalt, Ortszuschlag der Stufe 2 und örtlichem Sonderzuschlag.

§ 4 
Berlin-Klausel

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundes-
gesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit Artikel I § 82 des Zweiten Gesetzes zur Vereinheitlichung und 
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern vom 23. Mai 1975 (Bundesgesetzbl. I S. 
1173) auch im Land Berlin.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1975 in Kraft.
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